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Hessen 

  

1. Immatrikulations- 
 voraussetzungen 
 
 

§ 60 HessHG1 Hochschulzugang 
(1) Zum Studium in einem grundständigen Studiengang ist berechtigt, wer die 
dafür erforderliche Qualifikation nachweist (Hochschulzugangsberechtigung) 
und nicht nach § 63 an der Immatrikulation gehindert ist. 
(2) Die Hochschulzugangsberechtigung wird nachgewiesen durch: 
1.  die allgemeine Hochschulreife, 
2.  die fachgebundene Hochschulreife, 
3.  die Fachhochschulreife, 
4.  eine Meisterprüfung oder einen vergleichbaren Fort- oder 

Weiterbildungsabschluss nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Abs. 
6, 

5.  einen mittleren Schulabschluss in Verbindung mit einem qualifizierten 
Abschluss einer mindestens dreijährigen anerkannten Berufsausbildung 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Abs. 6, 

6.  einen sonstigen durch die Rechtsverordnung nach Abs. 6 geregelten 
Zugang. 

Der Nachweis nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 4 berechtigt zum Studium aller 
Fachrichtungen, der Nachweis nach Satz 1 Nr. 2 in der entsprechenden 
Fachrichtung an allen Hochschulen, der Nachweis nach Satz 1 Nr. 3 zu einem 
Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder in einem 
gestuften Studiengang an einer Universität oder der Hochschule Geisenheim. 
Andere Bildungsnachweise berechtigen zum Studium, wenn sie gleichwertig 
sind. Hierüber entscheidet bei inländischen Nachweisen das für das 
Schulwesen zuständige Ministerium, im Übrigen das Ministerium; das 
Ministerium kann die Zuständigkeit auf die Hochschulen oder eine zentrale 
Anerkennungsstelle übertragen. 
(3) Eine der allgemeinen Hochschulreife entsprechende Qualifikation hat auch, 
wer ein Hochschulstudium oder einen akkreditierten Bachelorstudiengang an 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie erfolgreich 
abgeschlossen hat. Eine der fachgebundenen Hochschulreife entsprechende 
Qualifikation hat auch, wer das Grundstudium in einem Diplomstudiengang an 
einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, einem gestuften Diplom-
Studiengang an einer Universität oder einen vergleichbaren Studienabschnitt 
abgeschlossen hat. 
(4) Durch Satzung kann festgelegt werden, welche studiengangspezifischen 
Fähigkeiten und Kenntnisse neben der Hochschulzugangsberechtigung zu 
Beginn des Studiums nachgewiesen werden müssen und in welchem Verfahren 
der Nachweis erfolgt. Die Hochschule kann Studienbewerberinnen und -
bewerber mit dem Vorbehalt einschreiben, dass innerhalb der ersten beiden 
Semester der Nachweis nach Satz 1 geführt oder ein in der Studien- oder 
Prüfungsordnung vorgesehener Leistungsnachweis erbracht wird. Bei 
nachgewiesener hervorragender wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Begabung kann auf eine Hochschulzugangsberechtigung für den betreffenden 
Studiengang verzichtet werden, sofern er mit einer Hochschulprüfung 
abgeschlossen wird. 
(5) Die Hochschule kann besonders begabten Schülerinnen und Schülern die 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen gestatten. Die Studienzeiten 
und dabei erbrachte Prüfungsleistungen werden auf Antrag anerkannt. 
(6) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister regelt durch Rechtsverordnung den Hochschulzugang für 
beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber. Die Rechtsverordnung kann 
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auch Verfahren zur Festlegung der im Studienverlauf zu erbringenden 
Studienfortschritte durch Hochschulzugangsberechtigte nach Abs. 2 Nr. 5, deren 
Kontrolle und Realisierung sowie Modellversuche zur Erprobung weiterer Wege 
des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte vorsehen. 
(7) Die Hochschulen stellen ein koordiniertes Angebot zur Vorbereitung 
ausländischer Studierender an den Studienkollegs sicher. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Vorbereitungskurse an den Studienkollegs sind 
Studierende. Der Besuch der Studienkollegs ist kostenfrei; § 62 sowie die 
Vorschriften über die Erhebung von Beiträgen zur Studierendenschaft und für 
die Studierendenwerke bleiben unberührt. 
(8) Durch Satzung kann eine Zugangsprüfung für Studienbewerberinnen und -
bewerber, die nicht über die Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 2 oder 3 
verfügen, aber nach dem erfolgreichen Besuch einer Bildungseinrichtung im 
Ausland dort zum Studium berechtigt sind, vorgesehen werden. Durch die 
Zugangsprüfung wird festgestellt, ob die fachliche Eignung und die 
methodischen Fähigkeiten für das Studium in einem Studiengang oder für das 
Studium in bestimmten fachlich verwandten Studiengängen bestehen. Die 
Hochschulen dürfen sich bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Zugangsprüfung der Unterstützung durch Dritte bedienen. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Zugangsprüfung 
können immatrikuliert werden. Die Hochschulen können für Personen, die die 
Zugangsprüfung bestanden haben, Ergänzungskurse anbieten. Das Nähere, 
insbesondere zur Qualitätssicherung, regelt die für das Hochschulwesen 
zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister durch 
Rechtsverordnung. 
 
§ 61 HessHG Immatrikulation, Gasthörerinnen und Gasthörer 
(1) Die Studierenden werden durch Immatrikulation Mitglieder einer Hochschule. 
Die Immatrikulation kann sich auf einen bestimmten Studienabschnitt 
beschränken, wenn Bewerberinnen und Bewerber nur während eines 
bestimmten Abschnitts ihres Studiums an einer Hochschule des Landes 
studieren. Die Immatrikulation an einer weiteren Hochschule ist möglich, sofern 
ein Studium im selben Semester dies erfordert. In diesem Fall ist an der 
weiteren Hochschule kein Verwaltungskostenbeitrag zu erheben. Die Satzungen 
der Studierendenschaften und Studierendenwerke gewährleisten, dass Beiträge 
und die Kosten für ein Semesterticket im Fall einer für das Studium 
erforderlichen Einschreibung an mehreren Hochschulen des Landes in einem 
Semester nur einmal erhoben werden. Im Fall der notwendigen Einschreibung 
an einer Hochschule des Landes und einer außerhessischen Hochschule 
müssen die Satzungen den Verzicht auf die vollständige Erhebung der Beiträge 
und die Kosten für ein Semesterticket ermöglichen. 
(2) Bestehen in einem Studiengang an einer Hochschule 
Ausbildungsmöglichkeiten, die sich nicht auf den gesamten zum ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss führenden Studiengang erstrecken, gilt die 
Immatrikulation der Studierenden nur bis zum ordnungsgemäßen Abschluss der 
angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten. Ist die Ausbildungsmöglichkeit bis zum 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss nur für einen Teil der Studierenden 
gegeben, gilt die Immatrikulation der Studierenden, die eine auf den ersten Teil 
des Studiengangs beschränkte Zulassung erhalten haben, weil das 
Weiterstudium im Geltungsbereich des Staatsvertrags über die Errichtung einer 
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung nicht gewährleistet ist, nur 
bis zum ordnungsgemäßen Abschluss des ersten Teils des Studiengangs. 
(3) Gasthörerinnen und Gasthörer werden von der Hochschule im Rahmen der 
vorhandenen Studienmöglichkeiten zugelassen. Der Nachweis der Qualifikation 
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nach § 60 ist nicht erforderlich. Die Hochschule erhebt je nach 
Inanspruchnahme von Lehrveranstaltungen Gebühren in Höhe von 50 bis 500 
Euro für jedes Semester. § 17 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes gilt 
entsprechend. 
(4) Die Hochschulen regeln durch Satzung das Nähere zu Voraussetzungen, 
Inhalt und Verfahren der Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung, 
Exmatrikulation und der Zulassung als Gasthörerin oder Gasthörer und 
Teilzeitstudierende oder Teilzeitstudierender einschließlich der Fristen und der 
Aufbewahrungszeiten für die Unterlagen, die für den Nachweis eines Studiums 
oder einer Prüfung von Bedeutung sind. 
(5) Die Hochschule verarbeitet zur Erfüllung der ihnen insbesondere nach 
diesem Gesetz und dem Hochschulstatistikgesetz vom 2. November 1990 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Dezember 2016 (BGBl. 
I S. 2826), obliegenden Aufgaben und der damit jeweils verbundenen Zwecke 
die erforderlichen personenbezogenen Daten der Bewerberinnen und Bewerber, 
Studierenden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Fort- und Weiterbildungen, 
Gasthörerinnen und -hörer, Doktorandinnen und Doktoranden und 
Prüfungskandidatinnen und -kandidaten sowie der besonders begabten 
Schülerinnen und Schülern, die nach § 60 Abs. 5 Satz 1 an Lehrveranstaltungen 
oder Prüfungen teilnehmen. Diese sind verpflichtet, die erforderlichen Angaben 
zu machen und Unterlagen vorzulegen. Die Hochschulen regeln Umfang und 
Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich der 
Übermittlung an Dritte und der Aufbewahrungs- und Löschungsfristen durch 
Satzung auf der Grundlage der jeweils geltenden Vorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten. 
 
§ 63 HessHG Versagung und Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 
die erforderliche Hochschulzugangsberechtigung nicht besitzt oder in einem 
zulassungsbeschränkten Studiengang keinen Studienplatz erhalten hat. 
(2) Die Immatrikulation kann insbesondere versagt werden, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber 
1.  die für den angestrebten Studiengang erforderlichen Sprachkenntnisse 

nicht nachweist, 
2.  Form und Frist des Immatrikulationsantrags nicht beachtet, 
3.  den Nachweis über die Bezahlung fälliger Beiträge und Gebühren nicht 

erbringt, 
4.  eine andere Hochschule verlassen hat, weil diese die Immatrikulation 

widerrufen oder zurückgenommen hat, 
5.  Berufspraxis oder besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach der 

Satzung zu Beginn des Studiums vorhanden sein müssen, nicht nachweist, 
6.  in demselben oder einem inhaltlich vergleichbaren Studiengang eine 

Leistung endgültig nicht erbracht hat, die an der Hochschule für den 
Abschluss des angestrebten Studiengangs erforderlich wäre, oder 

7.  für einen grundständigen Studiengang den Nachweis über die Teilnahme 
an einem durch Satzung der Hochschule näher bestimmten 
Studienorientierungsverfahren nicht erbringt. 

(3) Die Immatrikulation ist mit Wirkung vom Zeitpunkt der Aufnahme 
zurückzunehmen, wenn 
1.  sie durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung herbeigeführt 

wurde, 
2.  sich nachträglich ergibt, dass Versagungsgründe nach Abs. 1 vorgelegen 

haben. 
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§ 64 Rückmeldung, Beurlaubung und Studiengangwechsel 
(1) Studierende, die nach Ablauf eines Semesters das Studium fortsetzen 

wollen, haben sich bei der Hochschule zurückzumelden. 
(2) Auf Antrag können Studierende vom Studium beurlaubt werden. 
(3) Die Hochschule kann den Wechsel des Studiengangs von der Teilnahme an 

einer Studienberatung abhängig machen. 
 
Artikel 5 HochschulzulassungsStV2 Aufgaben im Zentralen 

Vergabeverfahren 
(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung die Aufgabe 
1.  Studienplätze für das erste Fachsemester an Hochschulen in 

Auswahlverfahren in den Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1, 2 und 4 sowie Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und, soweit die 
Stiftung zuständig ist, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu vergeben, 

2.  die Hochschulen bei der Durchführung der Auswahlverfahren nach Artikel 
10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 und, soweit die Hochschulen 
zuständig sind, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu unterstützen, 

3.  für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulassungszahlen zu 
sorgen. 

(2) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche sowie für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
 
Artikel 9 HochschulzulassungsStV Vorabquoten 
(1) In einem Auswahlverfahren sind bis zu 20 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze vorzubehalten für: 
1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 

Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund entsprechender 

Vorschriften verpflichtet haben, ihren Beruf in Bereichen besonderen 
öffentlichen Bedarfs auszuüben 

3.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

4.  Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang abgeschlossen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium). 

Ferner kann nach Maßgabe des Landesrechts im Rahmen der Kapazität nach 
Satz 1 eine Quote für in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine 
sonstige Studienberechtigung verfügen, vorgesehen werden; wird die Quote 
nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfahren nach Artikel 10. 
(2) Die Quoten nach Absatz 1 werden für die Studienplätze je Studienort 
gebildet; je gebildeter Quote ist mindestens ein Studienplatz zur Verfügung zu 
stellen. Daneben kann bestimmt werden, dass der Anteil der Studienplätze für 
die Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 an der 
Gesamtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der 
Anteil der jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. Nicht in 
Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 werden 
nach Artikel 10 Absatz 1 vergeben. 
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(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem soziale 
und familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewerbers die 
sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 
(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach 
den Prüfungsergebnissen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für 
ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 
(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 2 werden nach Maßgabe 
des Landesrechts nach dem Grad der Eignung für den gewählten Studiengang 
und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten ausgewählt. 
(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 4 und Satz 2 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 10 zugelassen werden; Absatz 1 
Satz 2 Halbsatz 2 bleibt unberührt. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie Satz 
2 Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört; im Falle des Absatzes 1 Satz 2 können 
durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 weitere Kriterien vorgesehen werden. 
Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
 
Artikel 10 HochschulzulassungsStV Hauptquoten 
(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 
8 Absatz 3 Satz 2 und Artikel 9 verbleibenden Studienplätze an jeder 
Hochschule nach folgenden Grundsätzen vergeben: 
1.  zu 30 Prozent durch die Stiftung nach dem Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung, 
2.  zu 10 Prozent durch die Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 2, 
3.  im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 3. 
Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Abiturdurchschnittsnoten innerhalb 
eines Landes und im Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich der 
jeweiligen Anforderungen und Bewertungen annähernd vergleichbar sind. 
Solange deren annähernde Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder 
untereinander nicht gewährleistet ist, erfolgt ein entsprechender Ausgleich bei 
der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Basis von 
Prozentrangverfahren und unter Bildung von Landesquoten. Die Quote eines 
Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber für die nach Artikel 7 einbezogenen Studiengänge 
(Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Länder 
Berlin, Bremen und Hamburg werden die sich danach ergebenden Quoten um 
dreißig Prozent erhöht. Bei der Berechnung des Bewerberanteils werden nur 
Personen berücksichtigt, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist. 
(2) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des Landesrechts insbesondere 
1.  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
2.  nach dem Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, 

die von der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
durchgeführt werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte 
Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

3.  nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 
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4.  nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen 
Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

Das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung und deren Einzelnoten 
werden nicht berücksichtigt. Durch Landesrecht kann der Kriterienkatalog nach 
Satz 1 eingeschränkt werden. 
(3) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
insbesondere 
1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsberechtigung: 

a.  Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte 
Studium (Note und Punkte), 

b.  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über 
die fachspezifische Eignung Auskunft geben; 

2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzugangsberechtigung: 
a.  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
b.  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von 

der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium 
und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

c.  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

d.  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische 
Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 1 Nummer 1 mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Kriterium einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist 
zusätzlich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium zu 
berücksichtigen. Mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium ist erheblich 
zu gewichten. In die Auswahlentscheidung fließt mindestens ein 
fachspezifischer Studieneignungstest nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ein. 
(4) Das jeweilige Landesrecht kann in den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3 Unterquoten zulassen oder festsetzen. Im Umfang von bis zu 
15 Prozent der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann das Landesrecht 
abweichend von Absatz 3 Sätze 2 bis 4 zulassen oder festsetzen, dass in einer 
Unterquote nach Satz 1 ein Kriterium oder mehrere Kriterien ausschließlich 
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 verwendet werden. 
(5) Die Kriterien nach den Absätzen 2 und 3 sind jeweils in standardisierter, 
strukturierter und qualitätsgesicherter Weise transparent anzuwenden. Sie 
müssen in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Vorhersagekraft für den 
Studienerfolg und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten 
gewährleisten. Wird ein Kriterium als einziges Kriterium verwendet, muss es 
eine hinreichende Vorhersagekraft für den Studienerfolg und die sich 
typischerweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten haben. 
(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
den Absätzen 2 und 3 kann nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
begrenzt werden; eine Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz darf nur 
für einen hinreichend beschränkten Anteil der nach den Absätzen 2 und 3 zu 
vergebenden Studienplätze und nur zur Durchführung aufwändiger 
individualisierter Auswahlverfahren erfolgen. 
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(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 
angehört. Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 erfolgt eine Regelung durch 
das jeweilige Landesrecht. 
(8) Bei der Entscheidung über die Studienplatzvergabe ist zunächst die Quote 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, dann die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 und danach die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 abzuarbeiten. Durch 
Rechtsverordnung nach Artikel 12 kann für die Quoten nach Absatz 1 Nummern 
2 und 3 eine abweichende Reihenfolge festgelegt werden. Bewerberinnen und 
Bewerber, die in einer der Quoten ein Zulassungsangebot angenommen haben 
oder eine Zulassung erhalten haben, werden von der Teilnahme an weiteren 
Verfahren in den übrigen Quoten ausgeschlossen. 
(9) Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 
werden anteilig in den übrigen Quoten des Absatzes 1 vergeben. 
 
§ 3 HHZG3 Vergabe von Studienplätzen 
(1) In Studiengängen, die zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
führen und in denen eine Zulassungszahl festgesetzt ist, werden die 
Studienplätze für das erste Fachsemester in einem Auswahlverfahren nach den 
§§ 4 und 5 vergeben. 
(2) Die Hochschule vergibt die Studienplätze unbeschadet des § 4 Abs. 1 Nr. 2 
in den Verfahren nach den §§ 4 und 5 an Deutsche sowie an ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige oder 
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen aufgrund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
(3) Den Bewerberinnen und Bewerbern dürfen keine Nachteile entstehen aus 
1.  der Erfüllung von Dienstpflichten nach Art. 12a des Grundgesetzes und der 

Übernahme solcher Dienstpflichten und entsprechender Dienstleistungen 
auf Zeit bis zur Dauer von drei Jahren, 

2.  der Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes als besonderes 
staatsbürgerliches Engagement nach dem Soldatengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

3.  der Ableistung eines Bundesfreiwilligendienstes nach dem 
Bundesfreiwilligendienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2019 (BGBl. I S. 644), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

4.  dem Entwicklungsdienst nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 
1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1228), in der jeweils geltenden Fassung, 

5.  der Ableistung eines Jugendfreiwilligendienstes nach dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2019 (BGBl. I S. 644), in der jeweils 
geltenden Fassung oder im Rahmen eines von der Bundesregierung 
geförderten Modellprojekts oder 

6.  der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder einer 
pflegebedürftigen Person aus dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur 
Dauer von drei Jahren. 
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Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 werden nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung aufgrund eines früheren Zulassungsanspruchs vor der 
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nach den §§ 4 und 5 zugelassen. 
Sofern mehr Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 zuzulassen sind, als 
Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los. 
(4) Wer am Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird an 
einem Auswahlverfahren nur beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter 
Berücksichtigung der persönlichen Situation schwerwiegende wissenschaftliche 
oder berufliche Gründe sprechen. 
 
§ 4 HHZG Vorabquoten 
(1) Bei der Vergabe von Studienplätzen nach § 3 sind bis zu 20 Prozent der zur 
Verfügung stehenden Studienplätze vorzubehalten für: 
1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 

Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 

Deutschen gleichgestellt sind, 
3.  Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 

Studiengang abgeschlossen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium), 

4.  Bewerberinnen und Bewerber, die einem von der Hochschule durch 
Satzung festgelegten, im öffentlichen Interesse zu berücksichtigenden oder 
zu fördernden Personenkreis angehören und aufgrund besonderer 
Umstände an den Studienort gebunden sind, insbesondere Bewerberinnen 
und Bewerber, die einem auf Bundesebene gebildeten Olympia-, 
Perspektiv-, Ergänzungs-, Nachwuchskader 1 oder Nachwuchskader 2 
eines Bundesverbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes 
angehören und von einem Olympiastützpunkt betreut werden, und 

5.  Bewerberinnen und Bewerber nach § 60 Abs. 6 des Hessischen 
Hochschulgesetzes vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622), für 
Studiengänge, die mit einer staatlichen Prüfung abschließen. 

(2) Wer den Quoten nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 unterfällt, kann nicht in den 
Hauptquoten nach § 5 Abs. 1 zugelassen werden. Nicht in Anspruch 
genommene Studienplätze in den Quoten nach Abs. 1 werden im 
Auswahlverfahren nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 vergeben. 
(3) Eine außergewöhnliche Härte nach Abs. 1 Nr. 1 liegt vor, wenn besondere, 
insbesondere soziale und familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder 
des Bewerbers die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Die 
Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber bestimmt sich nach dem Grad der 
außergewöhnlichen Härte. 
(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Abs. 1 Nr. 2 werden nach der 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, nach dem Ergebnis 
eines Studieneignungstests, nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder 
nach einer Kombination dieser Auswahlkriterien ausgewählt. Besondere 
Umstände, die für ein Studium an einer deutschen Hochschule sprechen, 
können berücksichtigt werden. Als ein solcher Umstand ist insbesondere 
anzusehen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 
1.  die Hochschulzugangsberechtigung ausschließlich nach ausländischem 

Recht an einer Deutschen Auslandsschule erworben hat, 
2.  die Bewilligung eines Stipendiums durch eine öffentlich finanzierte deutsche 

Einrichtung nachweist, 
3.  Förderleistungen aufgrund zwischenstaatlicher Verträge oder 

Hochschulvereinbarungen erhält, 
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4.  in der Bundesrepublik Deutschland als Asylberechtigte oder 
Asylberechtigter anerkannt ist, 

5.  aus einem Land kommt, in dem es keine Ausbildungsstätten für den 
gewählten Studiengang gibt, oder 

6.  einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland angehört. 
Die Hochschule trifft die Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Verpflichtungen aufgrund zwischenstaatlicher Beziehungen sind zu 
berücksichtigen. § 5 Abs. 2 Satz 5 und 6 gilt entsprechend. 
(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem 
Prüfungsergebnis des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für das 
weitere Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 
(6) Bewerberinnen und Bewerber nach Abs. 1 Nr. 4 und 5 werden nach dem 
Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung ausgewählt. 
(7) Wer geltend macht, aus nicht selbst zu vertretenden Umständen daran 
gehindert gewesen zu sein, einen für die Berücksichtigung bei der Auswahl 
nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung in den Quoten nach 
Abs. 1 Nr. 4 und 5 besseren Wert zu erreichen, wird mit dem Wert am 
Auswahlverfahren beteiligt, den sie oder er nachweisen kann. 
(8) Besteht bei der Auswahl in den Quoten nach Abs. 1 Nr. 1, 3, 4 und 5 
Ranggleichheit, werden von den Bewerberinnen und Bewerbern diejenigen 
vorrangig ausgewählt, die dem Personenkreis nach § 3 Abs. 3 Satz 1 
angehören. Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. Besteht 
bei der Auswahl in der Quote nach Abs. 1 Nr. 2 Ranggleichheit, entscheidet das 
Los. 
 
§ 5 HHZG Hauptquoten 
(1) Die nach Abzug der Vorabquoten nach § 4 verbleibenden Studienplätze 
werden durch die Hochschule nach folgenden Grundsätzen vergeben: 
1.  zu 20 Prozent nach der Anzahl der Semester seit dem Erwerb der 

Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang 
(Wartezeit); Zeiten eines Studiums an einer deutschen Hochschule sowie 
mehr als sieben Semester werden bei der Berechnung der Wartezeit nicht 
berücksichtigt, 

2.  zu 80 Prozent nach dem Ergebnis eines von der Hochschule 
durchzuführenden Auswahlverfahrens. 

Die Hochschule kann die nach Satz 1 Nr. 2 zu vergebenden Studienplätze in bis 
zu drei Unterquoten unter jeweiliger Berücksichtigung der Maßgaben von Abs. 2 
aufteilen. Nicht in den Quoten nach Satz 1 und 2 in Anspruch genommene 
Studienplätze werden in der jeweils anderen Quote vergeben. Wer geltend 
macht, aus nicht selbst zu vertretenden Umständen daran gehindert gewesen 
zu sein, einen für die Berücksichtigung bei der Auswahl nach der Wartezeit oder 
nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung besseren Wert zu 
erreichen, wird mit dem Wert am Verfahren beteiligt, den sie oder er nachweisen 
kann. 
(2) Im Auswahlverfahren nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 trifft die Hochschule die 
Auswahlentscheidung nach dem Grad der Eignung für den gewählten 
Studiengang und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten anhand 
folgender Auswahlkriterien: 
1.  Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte Studium 

(Durchschnittsnote und Punkte), 
2.  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über die 

fachspezifische Eignung Auskunft geben, 
3.  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
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4.  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von der 
Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt werden, 
um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium und den 
angestrebten Beruf zu erhalten, 

5.  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische Eignung 
Auskunft gibt, 

6.  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, insbesondere 
Freiwilligendienste, außerschulische Leistungen oder Qualifikationen, die 
über die fachspezifische Eignung Auskunft geben, 

7.  schriftliche Ausarbeitungen oder Abhandlungen, insbesondere Essays, die 
über die fachspezifische Eignung Auskunft geben, oder 

8.  eine Verbindung von Auswahlkriterien nach Nr. 1 bis 7. 
Bei der Auswahlentscheidung ist das Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung zu berücksichtigen. Die von der Hochschule in 
die Auswahlentscheidung einbezogenen Auswahlkriterien müssen in ihrer 
Gesamtheit eine hinreichende Vorhersagekraft für den Studienerfolg und sich 
typischerweise anschließende Berufstätigkeiten gewährleisten. Die Hochschule 
hat die Auswahlkriterien nach Satz 1 in standardisierter, strukturierter und 
qualitätsgesicherter Weise transparent anzuwenden. Die Hochschulen können 
fachspezifische Studieneignungstests nach Satz 1 Nr. 3 und Gespräche oder 
andere mündliche Verfahren nach Satz 1 Nr. 4 gemeinsam durchführen oder 
eine Hochschule oder Dritte mit der Durchführung beauftragen. Wird ein 
Verfahren nach Satz 5 für mehrere Hochschulen durchgeführt, bestimmen die 
Hochschulen durch Satzung, an wen der Antrag auf Teilnahme zu richten ist. 
(3) Besteht bei der Auswahl im Verfahren nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung. Besteht bei der Auswahl im Verfahren nach 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge über die 
Auswahl nach der Wartezeit entsprechend Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. Die Hochschule 
kann durch Satzung bestimmen, dass sich die Rangfolge abweichend von Satz 
1 und 2 nach einem anderen Auswahlkriterium oder einer Kombination von 
Auswahlkriterien nach Abs. 2 Satz 1 bestimmt. Besteht bei der Auswahl nach 
Satz 1 bis 3 noch Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem 
Personenkreis nach § 3 Abs. 3 Satz 1 angehört. Im Übrigen entscheidet das 
Los. 
(4) Zur Durchführung aufwändiger und individualisierter Auswahlverfahren, 
insbesondere nach Bewerbungsschluss durchzuführender Auswahlgespräche, 
anderer mündlicher Verfahren oder fachspezifischer Studieneignungstests, kann 
die Hochschule die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Auswahlverfahren nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 auf das Dreifache der Zahl der 
hiernach zu vergebenden Studienplätze durch Satzung begrenzen. In diesem 
Fall entscheidet die Hochschule über die Teilnahme aufgrund eines 
Auswahlkriteriums oder einer Kombination von Auswahlkriterien nach Abs. 2 
Satz 1. Bei Ranggleichheit gilt Abs. 3 Satz 4 und 5 entsprechend. 
(5) Die Hochschule regelt die Einzelheiten des Verfahrens nach Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2, insbesondere die Auswahlkriterien und deren Anwendung, durch Satzung. 
Verfahren und Auswahlkriterien sind so zu gestalten, dass niemand unmittelbar 
oder mittelbar aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Orientierung 
diskriminiert wird. Die Verfahren sind, soweit möglich, barrierefrei zu gestalten 
und für Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderungen sind angemessene 
Vorkehrungen zum Nachteilsausgleich vorzusehen. 
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(6) Die Hochschulen können bei Auswahlverfahren in Studiengängen, deren 
Studienangebot in besonderer Weise auf ausländische Studienbewerberinnen 
und Studienbewerber ausgerichtet ist, deren Lehrveranstaltungen ganz oder zu 
einem wesentlichen Teil in einer ausländischen Sprache abgehalten werden und 
die zu einem im Ausland üblichen Hochschulgrad führen, durch Satzung von 
den Regelungen des Abs. 1 Satz 1 sowie des Abs. 2 Satz 1 und 2 abweichen. 
(7) Sofern in Studiengängen gesonderte Zulassungszahlen für Bewerberinnen 
und Bewerber festgesetzt sind, die nach § 60 Abs. 4 Satz 3 des Hessischen 
Hochschulgesetzes hervorragend wissenschaftlich oder künstlerisch begabt 
sind und keine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, werden die 
Studienplätze an diese Bewerberinnen und Bewerber durch Losentscheid 
vergeben. Verfügbar gebliebene Plätze werden in der Quote nach Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 vergeben. 
 
§ 10 HHZG Auswahlverfahren der Hochschulen 
(1) In den Auswahlverfahren nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des 
Staatsvertrages trifft die Hochschule die Auswahlentscheidung nach dem Grad 
der Eignung für den gewählten Studiengang und sich typischerweise 
anschließende Berufstätigkeiten. 
(2) Die Auswahlentscheidung nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit 
Abs. 2 des Staatsvertrages trifft die Hochschule ausschließlich aufgrund eines 
schulnotenunabhängigen Auswahlkriteriums oder einer Verbindung solcher 
Auswahlkriterien nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 6. 
(3) Die Auswahlentscheidung nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit 
Abs. 3 des Staatsvertrages trifft die Hochschule anhand von Auswahlkriterien 
nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 8 mit folgenden Maßgaben: 
1.  neben dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung ist mindestens 

ein schulnotenunabhängiges Auswahlkriterium nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
bis 6 in die Auswahlentscheidung einzubeziehen; dabei ist mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Auswahlkriterium erheblich zu gewichten und 
muss das Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests nach § 5 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 in die Auswahlentscheidung einfließen, 

2.  im Studiengang Medizin ist ein weiteres schulnotenunabhängiges 
Auswahlkriterium nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 6 zu berücksichtigen, 

3.  die Anwendung des Auswahlkriteriums nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erfolgt 
in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 1 Satz 3 bis 5 des 
Staatsvertrages. 

(4) Die Hochschule kann die im Verfahren nach Abs. 3 zu vergebenden 
Studienplätze in bis zu drei Unterquoten unter jeweiliger Berücksichtigung der 
Maßgaben von Abs. 3 Nr. 1 und 3 aufteilen; im Studiengang Medizin unter 
zusätzlicher Berücksichtigung der Maßgabe von Abs. 3 Nr. 2. Die Hochschule 
kann abweichend von Satz 1 durch Satzung festlegen, dass für eine Unterquote 
nach Satz 1 im Umfang von bis zu 15 Prozent der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze die Auswahl nach Maßgabe des Abs. 2 erfolgt. 
(5) Besteht bei der Auswahl nach den Abs. 2 und 3 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach § 3 Abs. 3 Satz 1 angehört. 
Die Hochschule kann durch Satzung abweichend von Satz 1 festlegen, dass 
sich die Rangfolge vorrangig nach einem in der jeweiligen Quote zulässigen 
Auswahlkriterium oder einer Kombination solcher Auswahlkriterien bestimmt. 
Besteht bei der Auswahl nach Satz 1 und 2 noch Ranggleichheit, entscheidet 
das Los. 
(6) Die Hochschule kann die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 
Auswahlverfahren nach den Abs. 2 und 3 entsprechend § 5 Abs. 4 Satz 1 durch 
Satzung begrenzen. Über die Teilnahme am Auswahlverfahren nach Abs. 2 
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entscheidet die Hochschule aufgrund des Ergebnisses eines fachspezifischen 
Studieneignungstests. Über die Teilnahme am Auswahlverfahren nach Abs. 3 
entscheidet die Hochschule aufgrund einer nach Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit 
Nr. 3 zulässigen Kombination von Auswahlkriterien. Für bis zu 35 Prozent der 
von der Hochschule in den Verfahren nach den Abs. 2 und 3 insgesamt zu 
vergebenden Studienplätze kann diese durch Satzung eine Vorauswahl für die 
Teilnahme nach dem Grad der Ortspräferenz vorsehen. 
(7) Im Falle der Ranggleichheit bei der Vorauswahl nach dem Grad der 
Ortspräferenz bestimmt sich die Rangfolge im Auswahlverfahren nach Abs. 2 
nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, im 
Auswahlverfahren nach Abs. 3 nach dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung. Besteht bei der Auswahl nach Satz 1 und bei 
der Vorauswahl nach Abs. 6 Satz 2 und 3 Ranggleichheit, wird vorrangig 
ausgewählt, wer dem Personenkreis nach § 3 Abs. 3 Satz 1 angehört. Im 
Übrigen entscheidet das Los. 
(8) § 5 Abs. 2 Satz 3 bis 6 und Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
§ 11 HHZG Zulassung ausländischer Bewerberinnen und Bewerber 
Auf die Zulassung ausländischer Staatsangehöriger und Staatenloser nach Art. 
9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrages findet § 4 Abs. 4 und 8 Satz 3 
entsprechende Anwendung. 
 
§ 13 HHZG Erlass von Rechtsverordnungen 
(1) Die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister erlässt die Rechtsverordnungen nach Art. 12 und 18 Abs. 2 
und 3 des Staatsvertrages und regelt durch Rechtsverordnung: 
1.  die Einzelheiten des Verfahrens nach § 2 Abs. 4 bis 7; im Fall der 

Festsetzung der Normwerte nach § 2 Abs. 4 und der Festlegung von 
Bandbreiten nach § 2 Abs. 5 nach Anhörung der Hochschulen, 

2.  die Einzelheiten des Bewerbungsverfahrens einschließlich der Fristen für 
zulassungsbeschränkte Studiengänge, die nicht in das Zentrale 
Vergabeverfahren einbezogen sind; dabei kann die Verpflichtung zur 
elektronischen Antragstellung vorgesehen werden, 

3.  die Einzelheiten der Auswahlverfahren und der Auswahlkriterien in den 
Quoten nach § 4, insbesondere den Umfang der Quoten nach § 4, 

4.  die Einzelheiten zur Berücksichtigung eines Dienstes nach § 3 Abs. 3 und 
des Loses im Falle der Ranggleichheit nach § 5 Abs. 3 und 4, zur 
Berücksichtigung und Berechnung der Wartezeit nach den §§ 5 und 6 und 
des Ergebnisses der Hochschulzugangsberechtigung nach § 5 sowie das 
Nähere zur Auswahl und Ermittlung der Zahl der verfügbaren Studienplätze 
nach § 7, 

5.  im Einvernehmen mit der für das Schulwesen zuständigen Ministerin oder 
dem hierfür zuständigen Minister Verfahren und Methoden zur Herstellung 
einer annähernden Vergleichbarkeit, insbesondere der 
Abiturdurchschnittsnoten, und deren Anwendung, soweit erforderlich, 

6.  die Benennung der Studiengänge nach § 5 Abs. 6 und den Anteil der 
Studienplätze für ausländische und staatenlose Bewerberinnen und 
Bewerber, soweit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind, 

7.  den Ablauf des Vergabeverfahrens und die Beteiligung am 
Vergabeverfahren nach den §§ 4 bis 7 sowie die Vergabe nicht in Anspruch 
genommener oder aus anderen Gründen frei gebliebener Plätze auch an 
Bewerberinnen und Bewerber, die die Fristen versäumt haben; dabei kann 
die Verpflichtung zu einem elektronischen Bescheidversand vorgesehen 
werden, 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

14 

 

8.  die Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen aufgrund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen nach § 3 Abs. 2 Satz 3, 

9.  die Einzelheiten der Serviceleistungen in örtlich zulassungsbeschränkten 
Studiengängen und des Anmeldeverfahrens, soweit diese nicht durch 
Verordnung nach Art. 12 Abs. 1 Nr. 10 des Staatsvertrages zu regeln sind, 
und die Teilnahme der Hochschulen am Dialogorientierten Serviceverfahren 
nach § 8, 

10.  das Nähere zur Berücksichtigung und Berechnung des Ergebnisses der 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 10 Abs. 3 sowie zur 
Berücksichtigung eines Dienstes nach Art. 8 Abs. 3 des Staatsvertrages 
und des Loses im Falle der Ranggleichheit nach § 10 Abs. 5 und 7, 

11.  das Nähere zur Berücksichtigung und Berechnung der Wartezeit nach Art. 
18 Abs. 1 des Staatsvertrages. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Nr. 3 kann die Hochschule den Umfang der Quote 
nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 aus studiengangsspezifischen Gründen durch Satzung 
festlegen. Die Bestimmung einer Mindest- oder Höchstquote bleibt einer 
Rechtsverordnung nach Abs. 1 Nr. 3 vorbehalten. 
 

2. Studiengangs-
einrichtung, 
Ordnungen, 
Akkreditierung 

 
 
 

§ 13 HessHG4 Genehmigung und Anzeigepflicht 
(1) Der Genehmigung des Ministeriums bedürfen: 
1.  Grundordnungen, soweit sie von der Ermächtigung des § 36 Abs. 2 

Gebrauch machen, 
2.  die Einstellung von grundständigen Studiengängen, soweit diese 

Einstellung nicht Gegenstand von Zielvereinbarungen ist. 
(2) Die Bildung und Aufhebung von Fachbereichen sowie die Einführung und 
Aufhebung von Studiengängen ist dem Ministerium anzuzeigen. 
 
§ 14 HessHG Qualitätssicherung, Berichtswesen 
(1) Die Hochschulen evaluieren regelmäßig die Erfüllung ihrer Aufgaben, 
insbesondere in Studium und Lehre, Forschung, Heranbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, Internationalisierung und interkultureller 
Integration, Gleichstellung, Wissens- und Technologietransfer, Weiterbildung 
und Verwaltung unter Berücksichtigung der Entwicklungen in Wissenschaft, 
Kunst, Gesellschaft und Berufswelt; sie untersuchen die Gründe, die bei 
Studierenden zum Abbruch des Studiums führen. Bei der Evaluation sind in 
regelmäßigen Abständen externe Sachverständige hinzuzuziehen. Im Rahmen 
der Akkreditierungsverfahren entwickelt die Hochschule ein 
Qualitätsmanagement-System, bei dem die Expertise von Externen, Lehrenden 
und Studierenden zur Verbesserung der Qualität in der Lehre genutzt wird und 
der Dialog zwischen den Beteiligten gestärkt wird. An der Evaluation von 
Studium und Lehre sind die Studierenden durch Bewertung der 
Lehrveranstaltungen und durch Beratung der Ergebnisse in den Gremien zu 
beteiligen. Die Ergebnisse sind den Beteiligten der Evaluation und den 
Studierenden des Studiengangs in geeigneter Weise bekanntzumachen und 
fließen in die Weiterentwicklung von Studium und Lehre ein. Das Nähere, 
insbesondere das Verfahren, die Beteiligung der Mitglieder sowie die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, regelt die Hochschule durch Satzung. 
Die wesentlichen Ergebnisse der Evaluation sind zu veröffentlichen. 
(2) Studiengänge, die mit einer Hochschulprüfung abschließen, sind nach 
Maßgabe des Satz 4 bis 6 zu akkreditieren und zu reakkreditieren; bei neuen 
Studiengängen erfolgt die Akkreditierung vor Aufnahme des Studienbetriebs. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Hochschulrats. Soweit das 
Qualitätssicherungssystem einer Hochschule akkreditiert ist, ist eine 
Akkreditierung der einzelnen Studiengänge nicht erforderlich. Bei der 
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Akkreditierung von Studiengängen wird neben der Berufsrelevanz der 
Abschlüsse die Einhaltung formaler sowie fachlicher und überfachlicher 
Kriterien, die die Ziele des Studiums nach § 15 berücksichtigen, in einem 
einheitlichen Verfahren geprüft. Die Akkreditierung wird befristet ausgesprochen 
und ist rechtzeitig vor Fristablauf erneut durch die Hochschule zu beantragen; 
sie kann unter Auflagen erfolgen. Das Nähere regelt die für das 
Hochschulwesen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister 
durch Rechtsverordnung. 
(3) Die Hochschulen stellen die systematische Erfassung und Bearbeitung von 
Beschwerden Studierender nach einheitlichen Maßstäben sicher. 
(4) Die Hochschulen erfassen die Grunddaten der Aufgaben nach geeigneten 
Kennzahlen und Verfahren, die das Ministerium im Benehmen mit den 
Hochschulen festlegt. 
(5) Die Hochschulen berichten dem Ministerium mindestens einmal jährlich und 
anlassbezogen über ihre Tätigkeit insbesondere in Forschung und Lehre, bei 
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrags sowie über die wesentlichen Ergebnisse der Evaluation 
nach Abs. 1. Sie unterrichten das Ministerium über die dabei erbrachten 
Leistungen und über die Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit des 
Mitteleinsatzes auf der Grundlage der nach Abs. 4 erfassten Daten; das 
Ministerium übermittelt die Berichte an den Landtag. Berichte nach § 9 Abs. 3 
Satz 2, § 34 Abs. 10 und § 43 Abs. 1 Satz 2 können mit den Berichten nach 
Satz 2 verbunden werden. Die wesentlichen Ergebnisse sind der Öffentlichkeit 
auf einer Internetseite der Hochschule zugänglich zu machen. 
(6) Die Hochschulen unterrichten die wissenschaftliche Gemeinschaft und die 
Öffentlichkeit in geeigneter Weise über ihre Forschungsaktivitäten, ihre 
Forschungsergebnisse und ihr künstlerisches Schaffen. Das Nähere, 
insbesondere die hierfür erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten, 
regelt die Hochschule durch Satzung. 
(7) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten ihrer ehemaligen 
Mitglieder und Angehörigen nutzen und bei den staatlichen Prüfungsämtern 
erheben, soweit dies zum Zwecke der Befragung im Rahmen der 
Qualitätssicherung, des Berichtswesens und von Evaluationen oder zur Pflege 
der Verbindung mit diesen Personen erforderlich ist und diese nicht 
widersprechen. Die Befragten sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben und die 
Möglichkeit zum Widerspruch der Nutzung hinzuweisen. Näheres kann die 
Hochschule durch Satzung regeln. 
(8) Die Hochschulen können für sich selbst oder übergreifend im Verbund mit 
weiteren Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
Forschungsinformationssysteme aufbauen und betreiben. Sie können zu 
diesem Zweck auch personenbezogene Daten erheben und verarbeiten. Das 
Nähere zu Umfang und Inhalt regelt die für das Hochschulwesen zuständige 
Ministerin oder der hierfür zuständige Minister durch Rechtsverordnung. 
 
§ 18 HessHG Studiengänge 
(1) Studiengänge führen zu einem berufsqualifizierenden Abschluss und werden 
durch eine Prüfung nach § 22 abgeschlossen. Berufspraktika sollen nach 
Möglichkeit in den Studiengang eingeordnet werden. Studiengänge können eine 
zwischen den Lernorten Hochschule und Praxis wechselnde, aufeinander 
abgestimmte Ausbildung vorsehen (duales Studium). Sie können ganz oder 
teilweise in digitalen Formaten bestehen, wenn dies besonderen Bedürfnissen 
der Studierenden des Studiengangs dient und die Qualität in der Lehre 
sichergestellt wird; § 23 Abs. 5 bleibt unberührt. Die Hochschulen treffen mit 
dem Ministerium Vereinbarungen über Modellversuche zu einem 
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Orientierungsstudium in geeigneten Studiengängen, die auch Ergänzungskurse, 
individualisierte Regelstudienzeiten und Maßnahmen zur Verbesserung des 
Studienerfolgs vorsehen können; die Modellversuche sind zu evaluieren. Das 
Nähere zur Ausgestaltung des Orientierungsstudiums, insbesondere zur 
Anerkennung vorheriger Leistungen und zum Erwerb des Bachelorabschlusses 
bei Aufnahme eines regulären Studiums nach Beendigung des 
Orientierungsstudiums, kann die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister durch Rechtsverordnung regeln. 
(2) Wird ein Studiengang eingestellt, wird den Studierenden die Möglichkeit 
eröffnet, das Studium innerhalb der Regelstudienzeit abzuschließen. Dies gilt 
nicht, wenn das Weiterstudium in einem vergleichbaren Studiengang einer 
anderen hessischen Hochschule aufgrund der räumlichen Nähe oder aus 
anderen Gründen zumutbar ist. 
(3) Durch Satzung des Senats kann vorgesehen werden, dass für 
Studienangebote mit besonderem Betreuungsaufwand für graduierte 
Bewerberinnen und Bewerber Gebühren für die Mehrkosten erhoben werden. 
 
§ 19 HessHG Teilzeitstudium 
(1) Die Hochschulen sollen, soweit möglich, ihre Studiengänge so organisieren, 
dass sie auch in Teilzeit studiert werden können (informelles Teilzeitstudium) 
2Darüber hinaus sollen die Hochschulen nach Maßgabe ihrer personellen und 
sächlichen Kapazitäten gesonderte Teilzeitstudiengänge einrichten (formelles 
Teilzeitstudium). Die Hochschule stellt für das Teilzeitstudium nach Möglichkeit 
digitale Lehrformate zur Verfügung. 
(2) Zur Ermöglichung eines informellen Teilzeitstudiums oder einer flexiblen 
Studiengestaltung prüft die Hochschule, ob und inwieweit die von ihr 
angebotenen Studiengänge für ein Studium in Teilzeit grundsätzlich geeignet 
sind, und gestaltet die Studien- und Prüfungsordnungen dieser Studiengänge 
sowie deren Studienorganisation in einer Weise, die ein Teilzeitstudium nicht 
erschweren. Die für ein Studium in Teilzeit geeigneten Studiengänge sind in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen; die Immatrikulation in diese Studiengänge 
kann auf Antrag als Teilzeitstudierende erfolgen. 
(3) Gesonderte Teilzeitstudiengänge nach Abs. 1 Satz 2 stellen ein besonderes 
organisatorisches Angebot dar, in dem insbesondere Lebensumstände von 
Studierenden mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen, 
Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern sowie von Berufstätigen, die im 
Durchschnitt nicht mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit dem Studium widmen 
können, Berücksichtigung finden. Die Immatrikulation in diese Studiengänge 
erfolgt als Teilzeitstudierende. 
 
§ 25 HessHG Studien- und Prüfungsordnungen 
(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen abgelegt, die 
als Satzungen erlassen und vom Präsidium genehmigt werden. Die für die 
jeweiligen Prüfungsverfahren übereinstimmend geltenden Regelungen werden 
von den Hochschulen durch Satzung (allgemeine Bestimmungen für 
Prüfungsordnungen) festgelegt. 
(2) Studien- und Prüfungsordnungen regeln das Studium sowie das 
Prüfungsverfahren und die Prüfungsanforderungen, insbesondere 
1.  das Ziel, den Inhalt und den Aufbau des Studiums sowie den zu 

verleihenden Hochschulgrad, 
2.  das Qualifikationsziel, die Teilnahmevoraussetzungen und die 

Arbeitsbelastung der einzelnen Module, 
3.  Bildung und Zusammensetzung der Prüfungsgremien, 
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4.  Prüfungsrücktritt aus wichtigem Grunde und Nachteilsausgleich nach Abs. 
3, 

5.  die Regelstudienzeit, 
6.  die vor und während des Studiums nachzuweisenden Praktika, besonderen 

Kenntnisse und Fähigkeiten, 
7.  die zu beachtenden Fristen für die Anmeldung zu den Prüfungen, die 

Bearbeitungszeiten für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbeiten sowie 
deren Umfang, die Dauer der Aufsichtsarbeiten und mündlichen Prüfungen 
sowie die Festsetzung von Ersatzterminen auf Antrag für Prüfungen 
aufgrund religiös bedingter Arbeitsverbote, 

8.  die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen und zu deren 
Wiederholung, 

9.  Prüfungen und Prüfungsteile, bei denen ein Freiversuch möglich ist, 
10.  die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie Kenntnissen, 

Fähigkeiten und Leistungen nach § 22 Abs. 5 und 6, 
11.  die Prüfungsfächer und ihre Gewichtung sowie die jeweils möglichen 

Prüfungsformen, 
12.  die Grundsätze für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 

einschließlich der Höchstfristen für die Mitteilung der Bewertung der 
Prüfung sowie die Ermittlung der Ergebnisse, 

13.  die Folgen von Verstößen gegen Bestimmungen der Studien- und 
Prüfungsordnung, 

14.  das Recht zur Einsicht in die Prüfungsunterlagen nach abgeschlossenen 
Prüfungen und 

15.  bei Masterstudiengängen die besonderen Zugangsvoraussetzungen. 
(3) Prüfungsordnungen enthalten Regelungen über den Nachteilsausgleich für 
Studierende, denen aufgrund einer Behinderung, chronischen Erkrankung oder 
schweren Krankheit die Ableistung einer Prüfung in der in der Prüfungsordnung 
vorgesehenen Weise nicht oder nur erschwert möglich ist, und ermöglichen die 
Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der 
Elternzeit. Auch sind Erkrankungen von betreuungsbedürftigen Kindern und 
pflegebedürftigen Angehörigen im Rahmen der Regelungen über den 
Nachteilsausgleich zu berücksichtigen. 

3. Spielräume 
Lehrveranstal-
tungsorganisa-
tion; 
fremdsprachige 
Prüfungen 

 
 
 

§ 18 HessHG5 Studiengänge 
(1) Studiengänge führen zu einem berufsqualifizierenden Abschluss und werden 
durch eine Prüfung nach § 22 abgeschlossen. Berufspraktika sollen nach 
Möglichkeit in den Studiengang eingeordnet werden. Studiengänge können eine 
zwischen den Lernorten Hochschule und Praxis wechselnde, aufeinander 
abgestimmte Ausbildung vorsehen (duales Studium). Sie können ganz oder 
teilweise in digitalen Formaten bestehen, wenn dies besonderen Bedürfnissen 
der Studierenden des Studiengangs dient und die Qualität in der Lehre 
sichergestellt wird; § 23 Abs. 5 bleibt unberührt. Die Hochschulen treffen mit 
dem Ministerium Vereinbarungen über Modellversuche zu einem 
Orientierungsstudium in geeigneten Studiengängen, die auch Ergänzungskurse, 
individualisierte Regelstudienzeiten und Maßnahmen zur Verbesserung des 
Studienerfolgs vorsehen können; die Modellversuche sind zu evaluieren. Das 
Nähere zur Ausgestaltung des Orientierungsstudiums, insbesondere zur 
Anerkennung vorheriger Leistungen und zum Erwerb des Bachelorabschlusses 
bei Aufnahme eines regulären Studiums nach Beendigung des 
Orientierungsstudiums, kann die für das Hochschulwesen zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister durch Rechtsverordnung regeln. 
(2) Wird ein Studiengang eingestellt, wird den Studierenden die Möglichkeit 
eröffnet, das Studium innerhalb der Regelstudienzeit abzuschließen. Dies gilt 
nicht, wenn das Weiterstudium in einem vergleichbaren Studiengang einer 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

18 

 

anderen hessischen Hochschule aufgrund der räumlichen Nähe oder aus 
anderen Gründen zumutbar ist. 
(3) Durch Satzung des Senats kann vorgesehen werden, dass für 
Studienangebote mit besonderem Betreuungsaufwand für graduierte 
Bewerberinnen und Bewerber Gebühren für die Mehrkosten erhoben werden. 
 
§ 19 HessHG Teilzeitstudium 
(1) Die Hochschulen sollen, soweit möglich, ihre Studiengänge so organisieren, 
dass sie auch in Teilzeit studiert werden können (informelles Teilzeitstudium). 
Darüber hinaus sollen die Hochschulen nach Maßgabe ihrer personellen und 
sächlichen Kapazitäten gesonderte Teilzeitstudiengänge einrichten (formelles 
Teilzeitstudium). Die Hochschule stellt für das Teilzeitstudium nach Möglichkeit 
digitale Lehrformate zur Verfügung. 
(2) Zur Ermöglichung eines informellen Teilzeitstudiums oder einer flexiblen 
Studiengestaltung prüft die Hochschule, ob und inwieweit die von ihr 
angebotenen Studiengänge für ein Studium in Teilzeit grundsätzlich geeignet 
sind, und gestaltet die Studien- und Prüfungsordnungen dieser Studiengänge 
sowie deren Studienorganisation in einer Weise, die ein Teilzeitstudium nicht 
erschweren. Die für ein Studium in Teilzeit geeigneten Studiengänge sind in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen; die Immatrikulation in diese Studiengänge 
kann auf Antrag als Teilzeitstudierende erfolgen. 
(3) Gesonderte Teilzeitstudiengänge nach Abs. 1 Satz 2 stellen ein besonderes 
organisatorisches Angebot dar, in dem insbesondere Lebensumstände von 
Studierenden mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen, 
Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern sowie von Berufstätigen, die im 
Durchschnitt nicht mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit dem Studium widmen 
können, Berücksichtigung finden. Die Immatrikulation in diese Studiengänge 
erfolgt als Teilzeitstudierende. 
 
§ 22 HessHG Prüfungen 
(1) Das Studium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche Prüfung 
oder eine kirchliche Prüfung abgeschlossen, die in der Regel studienbegleitend 
abgelegt wird. Studiengänge sind, soweit dem nicht bundes- oder 
landesrechtliche Regelungen entgegenstehen, in eigenständig zu prüfende 
Abschnitte (Module) zu gliedern, für deren erfolgreiche Absolvierung Punkte in 
Abhängigkeit vom erforderlichen Arbeitsaufwand unter Berücksichtigung des 
Europäischen-Credit-Transfer-Systems (ECTS) vergeben werden. 
(2) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Mitglieder der 
Professorengruppe, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die mit der selbstständigen Wahrnehmung von Lehraufgaben 
beauftragt worden sind, Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, die von der 
Dekanin oder dem Dekan mit der Abnahme einer Prüfungsleistung beauftragt 
wurden, befugt. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, 
die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. 
(3) Abschlussarbeiten und schriftliche Prüfungsleistungen, die nicht mehr 
wiederholt werden können, sind von zwei Prüfenden zu bewerten. Mündliche 
Prüfungen sind von mehreren Prüfenden oder von einer Prüfenden oder einem 
Prüfenden in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines 
sachkundigen Beisitzers abzunehmen; als Gruppenprüfungen sollen sie in 
Gruppen von höchstens fünf Studierenden stattfinden. 
(4) Die Hochschulen sollen Regelungen erlassen, die den Studierenden und 
Prüfenden Hinweise und Orientierung für ein den akademischen Anforderungen 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

19 

 

genügendes Prüfungsverhalten geben. Im Falle eines mehrfachen oder 
schwerwiegenden Täuschungsversuches können die Regelungen vorsehen, 
dass die oder der zu Prüfende exmatrikuliert wird. § 65 Abs. 3 Satz 4 gilt 
entsprechend. 
(5) An einer anderen Hochschule oder staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademie erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden anerkannt, 
wenn gegenüber den durch sie zu ersetzenden Leistungen kein wesentlicher 
Unterschied besteht (Gleichwertigkeit). Über die Gleichwertigkeit entscheidet die 
in der Prüfungsordnung vorgesehene Stelle. Die Beweislast dafür, dass keine 
Gleichwertigkeit besteht, liegt bei der zuständigen Stelle. Der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller obliegt es, die erforderlichen Informationen über die 
anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 
(6) Außerhalb von Hochschulen erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können 
auf ein Hochschulstudium angerechnet werden, wenn die anzurechnenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie 
ersetzen sollen, gleichwertig sind und die Kriterien für die Anrechnung im 
Rahmen der Akkreditierung nach § 14 Abs. 2 überprüft worden sind. Insgesamt 
dürfen nicht mehr als 50 Prozent der in dem Studiengang erforderlichen 
Prüfungsleistungen durch die Anrechnung ersetzt werden. Die §§ 28 und 60 
bleiben unberührt. 
(7) Studierende desselben Studiengangs sind berechtigt, bei mündlichen 
Prüfungen zuzuhören. Dies gilt nicht für die Beratung und die Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses. In künstlerischen Studiengängen, in denen die Prüfung in 
Form einer musikalischen Darbietung oder als Arbeit aus dem Bereich der 
darstellenden oder bildenden Kunst abgelegt wird, kann die Prüfung öffentlich 
sein. 
(8) Die §§ 24 und 25 gelten für staatliche Prüfungen entsprechend. 
 
§ 23 HessHG Elektronische Fernprüfungen 
(1) Zur Erprobung neuer oder effizienterer Prüfungsmodelle können die 
Hochschulen vorsehen, dass Prüfungen, die ihrer Natur nach dafür geeignet 
sind, in elektronischer Form und ohne die Verpflichtung durchgeführt werden 
können, persönlich in einem vorgegebenen Prüfungsraum anwesend zu sein 
(elektronische Fernprüfungen). Elektronische Fernprüfungen werden zusätzlich 
zu entsprechenden Präsenzprüfungen angeboten; die Studierenden sollen die 
Möglichkeit erhalten, die Prüfungssituation in Bezug auf die Technik, die 
Ausstattung und die räumliche Umgebung im Vorfeld der Prüfung zu erproben. 
(2) Die Hochschulen treffen die zur Unterbindung von Täuschungshandlungen 
notwendigen Maßnahmen. Hierzu können sie insbesondere die Studierenden 
dazu verpflichten, 
1.  die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prüfung eingesetzten 

Kommunikationseinrichtungen zu aktivieren und 
2.  den Funktionsumfang ihrer elektronischen Kommunikationseinrichtungen 

während der Prüfung in dem zur Sicherstellung der Authentifizierung und 
zur Unterbindung von Täuschungshandlungen erforderlichen Umfang 
einzuschränken. 

(3) Die Prüfungsaufsicht erfolgt grundsätzlich durch Personal der Hochschule; 
soweit dies notwendig ist; insbesondere, wenn hohe Teilnehmerzahlen eine 
zeitgleiche Aufsicht durch Hochschulpersonal ausschließen, kann eine 
automatisierte Aufsicht erfolgen. Eine Videoaufsicht unter Zuhilfenahme einer 
automatisierten Auswertung von Bild- und Tondaten darf nur erfolgen, wenn 
besondere Umstände eine herkömmliche Videoaufsicht ausschließen; das 
Vorliegen derartiger Umstände und die Einbeziehung der oder des 
Datenschutzbeauftragten, der oder des Antidiskriminierungsbeauftragten und 
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der oder des Beauftragten für Studierende mit Behinderungen oder chronischen 
Erkrankungen der Hochschule sind zu dokumentieren. Die Videoaufsicht ist so 
einzurichten, dass der Persönlichkeitsschutz und die Privatsphäre der 
Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten Kontrollzwecken erforderlich 
eingeschränkt werden. 
(4) Im Rahmen elektronischer Fernprüfungen dürfen personenbezogene Daten 
zu Prüfungszwecken verarbeitet werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Prüfung zwingend erforderlich ist. Die Hochschulen stellen die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen sicher, insbesondere die 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. 
L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2, 2021 Nr. L 74 S. 35) in der jeweils geltenden 
Fassung. Weiter stellen sie sicher, dass die elektronische Fernprüfung 
diskriminierungsfrei und entsprechend den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer barrierefrei ist. Die automatisierte Aufsicht bedarf der 
ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung der Studierenden; personenbezogene 
Daten, die bei einer automatisierten Videoaufsicht verarbeitet werden, dürfen 
nicht länger gespeichert werden, als dies zu Kontrollzwecken unbedingt 
erforderlich ist, und sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu löschen. Bei zur 
Durchführung elektronischer Fernprüfungen notwendigen Installationen, 
insbesondere Programmen oder Browser-Add-Ons, auf den elektronischen 
Kommunikationseinrichtungen der Studierenden ist sicherzustellen, dass 
1.  die Funktionsfähigkeit der elektronischen Kommunikationseinrichtung 

ausschließlich während der Prüfung und nur in dem zur Sicherstellung der 
Authentifizierung und zur Unterbindung von Täuschungshandlungen 
erforderlichen Umfang beeinträchtigt wird, 

2.  die Vertraulichkeit der auf der Kommunikationseinrichtung befindlichen 
Informationen sowie die Informationssicherheit der elektronischen 
Kommunikationseinrichtung nicht beeinträchtigt werden und 

3.  eine vollständige Deinstallation nach der Fernprüfung möglich ist. 
Auf Antrag ist Studierenden die zur Ablegung der Fernprüfung erforderliche 
elektronische Kommunikationseinrichtung durch die Hochschule zur Verfügung 
zu stellen, sofern die Prüfung ausschließlich digital stattfindet. 
(5) Die Teilnahme an elektronischen Fernprüfungen erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Eine freiwillige Teilnahme liegt vor, wenn eine termingleiche Präsenzprüfung als 
Alternative angeboten wird. Termingleich sind Prüfungen, die innerhalb 
desselben Prüfungszeitraums unter strenger Beachtung der Grundsätze der 
Chancengleichheit stattfinden. Die Studierenden sind bei der Festlegung der 
Möglichkeit einer elektronischen Fernprüfung über 
1.  die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere den 

Verarbeitungszweck, die Löschungsfristen und die Betroffenenrechte, 
2.  die technischen Anforderungen an die einzusetzenden 

Kommunikationseinrichtungen, die für eine ordnungsgemäße Durchführung 
der elektronischen Fernprüfung erfüllt sein müssen, sowie 

3.  die organisatorischen Bedingungen für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der elektronischen Fernprüfung 

zu informieren; sie sind vor Erteilung der Einwilligung nach den Vorschriften der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 über die Wirkungsweise einer automatisierten 
Videoaufsicht und die bestehenden Möglichkeiten zur Ablegung einer 
Präsenzprüfung zu unterrichten. 
(6) Die Hochschulen regeln durch Satzung das Nähere, insbesondere 
1.  zur Ausgestaltung der elektronischen Fernprüfung, 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

21 

 

2.  zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie 
3.  zum Umgang mit technischen Störungen und Täuschungsversuchen. 
 
§ 24 HessHG Regelstudienzeit 
(1) In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen in 
der Regel ein berufsqualifizierender Abschluss erworben werden kann 
(allgemeine Regelstudienzeit). Für Teilzeitstudien nach § 19 sowie für 
Modellversuche nach § 18 Abs. 1 Satz 5 kann eine individuelle Regelstudienzeit 
vorgesehen werden. 
(2) Die Regelstudienzeit ist maßgebend für die Gestaltung der Studiengänge, 
die Sicherstellung des Lehrangebots, die Gestaltung des Prüfungsverfahrens 
sowie die Ermittlung der Ausbildungskapazitäten. 
(3) Die allgemeine Regelstudienzeit bis zu einem berufsqualifizierenden 
Abschluss ist nach den ländergemeinsamen Empfehlungen festzulegen. Eine in 
den Studiengang eingeordnete berufspraktische Tätigkeit ist anzurechnen. 
 
§ 25 HessHG Studien- und Prüfungsordnungen 
(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen abgelegt, die 
als Satzungen erlassen und vom Präsidium genehmigt werden. Die für die 
jeweiligen Prüfungsverfahren übereinstimmend geltenden Regelungen werden 
von den Hochschulen durch Satzung (allgemeine Bestimmungen für 
Prüfungsordnungen) festgelegt. 
(2) Studien- und Prüfungsordnungen regeln das Studium sowie das 
Prüfungsverfahren und die Prüfungsanforderungen, insbesondere 
1.  das Ziel, den Inhalt und den Aufbau des Studiums sowie den zu 

verleihenden Hochschulgrad, 
2.  das Qualifikationsziel, die Teilnahmevoraussetzungen und die 

Arbeitsbelastung der einzelnen Module, 
3.  Bildung und Zusammensetzung der Prüfungsgremien, 
4.  Prüfungsrücktritt aus wichtigem Grunde und Nachteilsausgleich nach Abs. 

3, 
5.  die Regelstudienzeit, 
6.  die vor und während des Studiums nachzuweisenden Praktika, besonderen 

Kenntnisse und Fähigkeiten, 
7.  die zu beachtenden Fristen für die Anmeldung zu den Prüfungen, die 

Bearbeitungszeiten für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbeiten sowie 
deren Umfang, die Dauer der Aufsichtsarbeiten und mündlichen Prüfungen 
sowie die Festsetzung von Ersatzterminen auf Antrag für Prüfungen 
aufgrund religiös bedingter Arbeitsverbote, 

8.  die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen und zu deren 
Wiederholung, 

9.  Prüfungen und Prüfungsteile, bei denen ein Freiversuch möglich ist, 
10.  die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie Kenntnissen, 

Fähigkeiten und Leistungen nach § 22 Abs. 5 und 6, 
11.  die Prüfungsfächer und ihre Gewichtung sowie die jeweils möglichen 

Prüfungsformen, 
12.  die Grundsätze für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 

einschließlich der Höchstfristen für die Mitteilung der Bewertung der 
Prüfung sowie die Ermittlung der Ergebnisse, 

13.  die Folgen von Verstößen gegen Bestimmungen der Studien- und 
Prüfungsordnung, 

14.  das Recht zur Einsicht in die Prüfungsunterlagen nach abgeschlossenen 
Prüfungen und 

15.  bei Masterstudiengängen die besonderen Zugangsvoraussetzungen. 
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(3) Prüfungsordnungen enthalten Regelungen über den Nachteilsausgleich für 
Studierende, denen aufgrund einer Behinderung, chronischen Erkrankung oder 
schweren Krankheit die Ableistung einer Prüfung in der in der Prüfungsordnung 
vorgesehenen Weise nicht oder nur erschwert möglich ist, und ermöglichen die 
Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der 
Elternzeit. Auch sind Erkrankungen von betreuungsbedürftigen Kindern und 
pflegebedürftigen Angehörigen im Rahmen der Regelungen über den 
Nachteilsausgleich zu berücksichtigen. 
 

Anmerkungen Zeile 1: 
 Immatrikulationsvoraussetzungen vollständig 
 Regelungen mit besonderem Bezug zu ausländischen 

Studierenden/Studierenden an ausländischen Hochschulen bzw. mit dem 
Fokus Sprache durch (nur hier eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) 
Unterstreichungen hervorgehoben 

 Regelungen zu Zulassungs-/Eignungsfeststellungsprüfungen durch (nur hier 
eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) doppelte Unterstreichungen 
hervorgehoben  


